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NRW. 1994, S. 666)
GO S-H	 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GVBl. 2003, 

S. 57)
GRDrs	 Gemeinderatsdrucksachen
grds.	 grundsätzlich 
GRUR	 Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Zeitschrift)
GRUR Int.	 Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler 

Teil
GVBl.	 Gesetz- und Verordnungsblatt
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GV. NRW	 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen

HBauO	 Hamburgische Bauordnung (HmbGVBl. 2005, S. 525)
HBO	 Hessische Bauordnung (GVBl. 2018, S. 198)
HGO	 Hessische Gemeindeordnung (GVBl. I 2005, 142)
Hs.	 Halbsatz
HStrG	 Hessisches Straßengesetz (GVBl. I 2003, 166)
HWG	 Hamburgisches Wegegesetz (HmbGVBl. 1974, S. 41, 83)
IBRRS	 Immobilien- und Baurecht-Rechtsprechung (Zeitschrift)
i. d. F.	 in der Fassung
i. d. R.	 in der Regel
i. E.	 im Ergebnis
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i. R. d.	 im Rahmen des/der
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JA	 Juristische Arbeitsblätter (Zeitschrift)
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jM	 juris – Die Monatszeitschrift
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JuS	 Juristische Schulung (Zeitschrift)
Kap.	 Kapitel
KG	 Kammergericht 
km	 Kilometer
KommJur	 Kommunaljurist (Zeitschrift)
KonzVgV	 Verordnung über die Vergabe von Konzessionen (Konzessi-

onsvergabeverordnung)
KVG LSA	 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 

(GVBl. LSA 2014, S. 288)
kWh	 Kilowattstunde(n)
LadSchlG	 Ladenschlussgesetz
lat.	 lateinisch
LBauO M-V	 Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (GVOBl. M-V 

2015, S. 344)
LBO-BW	 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (GBl. 2010, S. 357)
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LBO S-H	 Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (GVO-
Bl. 2021, S. 1422)

LBO SL	 Landesbauordnung für das Saarland (Amtsblatt 2004, S. 822)
LE	 Ladeeinrichtung(en)
LGebG	 Landesgebührengesetz
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Anhalt (GVBl. 2012, S. 536)
MDR	 Monatsschrift für Deutsches Recht
MFG BW 	 Mittelstandsförderungsgesetz Baden-Württemberg
MinBl.	 Ministerialblatt
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MMR	 Multimedia und Recht (Zeitschrift)
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m. W. v.	 mit Wirkung vom
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NZBau	 Neue Zeitschrift für Baurecht und Vergaberecht
NZKart	 Neue Zeitschrift für Kartellrecht
o. Ä.	 oder Ähnliches
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o. g.	 oben genannte/r/n
oHG	 offene Handelsgesellschaft
OLG	 Oberlandesgericht
ÖPNV	 Öffentlicher Personennahverkehr
OVG	 Oberverwaltungsgericht
Pkw	 Personenkraftwagen
rd.	 rund
RdE	 Recht der Energiewirtschaft (Zeitschrift)
RFID	 Radio-Frequency Identification
RhPfVerfGH	 Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz
RL	 Richtlinie
Rn.	 Randnummer
S.	 Seite
s.	 siehe
s. a.	 siehe auch
SächsBO	 Sächsische Bauordnung
SächsGemO	 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGVBl. 2018, S. 62)
SächsStrG	 Sächsisches Straßengesetz (SächsGVBl. 2016, S. 186)
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Sachsen (GVBl. 2013, S. 109)
s. o.	 siehe oben
sog.	 sogenannte/r/s
SPD	 Sozialdemokratische Partei Deutschland
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StrG BW	 Straßengesetz für Baden-Württemberg (GBl. 1992, S. 329)
StrG LSA	 Straßengesetz Sachsen-Anhalt (GVBl. LSA 1993, S. 334)
StRspr.	 Ständige Rechtsprechung
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mern (GVOBl. M-V 1993, S. 42)
StrWG NRW	 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 

(GV. NW. 1995, S. 1028)
StrWG S-H	 Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein 

(GVOBl. 2003, S. 631)
s. u.	 siehe unten
TA Lärm	 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Im-

missionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz ge-
gen Lärm), GMBl Nr. 26/1998 S. 503

ThürBO	 Thüringer Bauordnung (GVBl. 2014, S. 49)
ThürStrG	 Thüringer Straßengesetz (GVBl. 1993, 273)
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ThürVG	 Thüringer Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge 
(GVBl. 2020, S. 29)

u. a.	 unter anderem
u. Ä.	 und Ähnliches
UPR	 Umwelt- und Planungsrecht (Zeitschrift)
Urt. v.	 Urteil vom
UVgO	 Unterschwellenvergabeordnung (BAnz AT 07.02.2017 B1, 

BAnz AT 08.02.2017 B1)
v. a.	 vor allem
VergabeR	 Zeitschrift für Vergaberecht
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VerwArch	 Verwaltungsarchiv (Zeitschrift)
VerwRspr	 Verwaltungs-Rechtsprechung in Deutschland
VG	 Verwaltungsgericht
VGH	 Verwaltungsgerichtshof
vgl.	 vergleiche
VgV	 Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (BGBl. I 

2016, S. 624)
VgV M-V	 Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge in Mecklen-

burg-Vorpommern (GVBl. 2011, S. 411)
VK	 Vergabekammer
VO	 Verordnung
VVDStRL	 Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staats-

rechtslehrer
VwGO	 Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG	 Verwaltungsverfahrensgesetz
WHG	 Wasserhaushaltsgesetz (BGBl. I 2009, S. 2585)
WiVerw	 Wirtschaft und Verwaltung (Zeitschrift)
WM	 Wertpapiermitteilungen  – Zeitschrift für Wirtschafts- und 

Bankrecht
WRP	 Wettbewerb in Recht und Praxis (Zeitschrift)
WuW	 Wirtschaft und Wettbewerb (Zeitschrift)
z. B.	 zum Beispiel
ZdiW	 Zeitschrift für das Recht der digitalen Wirtschaft
ZfBR	 Zeitschrift für deutsches und internationales Bau- und Verga-

berecht
zul. 	 zuletzt
ZUR	 Zeitschrift für Umweltrecht



Einleitung

I. Fragestellungen

Mit der vorliegenden Dissertation sollen juristische Fragestellungen im 
Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen im Rah-
men der Elektromobilität untersucht und sich daraus in rechtlicher Hinsicht 
ergebene Lösungsvorschläge herausgearbeitet werden. Diese Fragestellungen 
gehen mit dem Strukturwandel des Marktsektors im Kraftfahrzeugbereich 
einher, der seit dem Jahr 2016 langsam anlief und seit 2019 vor dem Hinter-
grund völkerrechtlicher und europarechtlicher Verpflichtungen in Deutschland 
ein marktumgestaltendes Ausmaß genommen hat.

Da mit dem Markthochlauf der Elektromobilität im Hinblick auf die Ak-
zeptanz der dauerhaften Umstellung auf das Elektrofahrzeug zwingend der 
dafür erforderliche flächendeckende Aufbau der Ladeinfrastruktur einhergeht, 
ist Gegenstand dieser Arbeit die Untersuchung der subventionsrechtlichen, 
kartellrechtlichen, kommunalrechtlichen und vergaberechtlichen Problemstel-
lungen. Entscheidender Aspekt dabei ist die Unumkehrbarkeit der Marktum-
gestaltung.

Mithin geht die Arbeit von folgender grundsätzlicher Frage aus, anhand 
derer versucht wird, die Struktur der Untersuchung zu orientieren: Ist der be-
schleunigte Aufbau der Ladeinfrastruktur vor dem Hintergrund des gewollten 
Strukturwandels und die damit verbundene staatliche Förderung der Elektro-
mobilität wettbewerbsrechtlich und kommunalrechtlich bedenkenlos, oder 
besteht ein (ggf. gesetzlicher) Anpassungsbedarf? Ausgehend hiervon werden 
vier Forschungsfragen behandelt, welche nach einer Darstellung der Entwick-
lung der Elektromobilität (Teil 1 Kapitel A.) in Teil 1 Kapitel B. (Erste For-
schungsfrage), Teil 2 Kapitel A. (Zweite Forschungsfrage), Teil 2 Kapitel B. 
(Dritte Forschungsfrage) und Teil 3 (Vierte Forschungsfrage) behandelt wer-
den.

Vor dem Hintergrund des strukturellen Ausmaßes der Förderpraxis in 
Deutschland tritt der für Subventionen kennzeichnende Charakter der indivi-
duellen Teilhabe an einer staatlichen Leistung in den Hintergrund. Aufgrund 
dessen ist Gegenstand der ersten Forschungsfrage die Fragestellung, ob Sub-
ventionen im Marktsegment der Elektromobilität unter Zugrundelegung der 
Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichts einer gesetzlichen 
Grundlage bedürfen. Hierzu ist im Schrifttum kein Material vorhanden, mit 
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Ausnahme bzgl. des wissenschaftlichen Streits um die Erforderlichkeit einer 
gesetzlichen Grundlage für Subventionen insgesamt. Wissenschaftlich inte
ressant ist es, die Grundsätze der Wesentlichkeitstheorie des BVerfG auf den 
Markthochlauf der Elektromobilität zu übertragen. Für die Untersuchung 
wurde die einschlägige Literatur des allgemeinen Verwaltungsrechts zur Frage 
der Erforderlichkeit einer gesetzlichen Grundlage sowie Urteile des BVerfG 
zur Entwicklung der Wesentlichkeitstheorie zusammengestellt und ausgewer-
tet. Anschließend erfolgte die Entwicklung und Darstellung eines Lösungsan-
satzes vor dem Hintergrund des Marktstrukturwandels sowie der Wesentlich-
keit aufgrund der Staatszielbestimmung des Art. 20a GG.

Im Rahmen der zweiten Forschungsfrage wird untersucht, wann und unter 
welchen Voraussetzungen eine Marktbeherrschung eines Ladepunktbetrei-
bers* i. S. d. § 18 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in 
Betracht kommt. Dies erfolgt vor dem Hintergrund, dass der Markthochlauf 
der Elektromobilität mit neuen wettbewerbsrechtlichen Fragestellungen im 
Bereich der Errichtung und des Betriebs von Ladepunkten einhergeht. So 
stellt sich bspw. die Frage, ob hierfür auf die Praxis des Bundeskartellamts 
zum Tankstellenmarkt zurückgegriffen kann, obwohl sich Ladepunkte von 
Tankstellen erheblich von der Dauer des Lade- bzw. Tankvorgangs unterschei-
den. Außerdem ist die Frage in der Hinsicht interessant, dass sich bereits in 
der Marktexpansionsphase stellenweise deutliche regionale Konzentrationen 
von Ladepunktbetreibern beobachten lässt. Diese regionalen Konzentrationen 
erfolgen zumeist aufgrund der Betätigung von Kommunen (oft als Stadtwerke-
Unternehmen). Bzgl. dieses Forschungsteils existiert bereits zu Teilbereichen 
des Kapitels Literatur in juristischen Zeitschriften sowie in wenigen Hand
büchern (insb. Berliner Handbuch der Elektromobilität aus dem Jahr 2013), 
die in diesem Teil an den relevanten Stellen ausgewertet wurde. Des Weiteren 
wurden hierzu zwei Sektorgutachten der Monopolkommission (7. und 8. Sek-
torgutachten Energie (2019 und 2021) sowie der Sachstandsbericht des Bun-
deskartellamts zur Sektoruntersuchung Ladeinfrastruktur in Deutschland von 
Oktober 2021 herangezogen. Ausgespart werden soll mit dieser Arbeit jedoch 
die Erstellung einer umfassenden Marktanalyse vor dem Hintergrund der Er-
arbeitung einer im Vordergrund juristischen Auseinandersetzung der For-
schungsfragen. Dies zeigt sich auch in der Einordnung von Mobilitätsdienst-
leistern (EMP) als mögliche Anspruchsadressaten i. S. d. § 20 Abs. 1 GWB, 
wo eine Zusammenstellung aller in Deutschland relevanter Unternehmen zur 
Bewertung als von Ladepunktbetreibern abhängige Unternehmen im Einzel-

�*  Zur Vereinfachung wird bei den Begriffen „Ladepunktbetreiber“, „Mobilitäts-
dienstleister“, „Auftragsnehmer“, Auftragsgeber“, Konzessionsnehmer“ und „Konzes-
sionsgeber“ das generische Maskulinum verwendet. Hierbei handelt es sich regelmä-
ßig nicht um natürliche Personen, sondern um Unternehmen.
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fall ausgespart wurde. Vielmehr wurden die formalen Anforderungen relativer 
Marktmacht von Ladepunktbetreibern gegen Mobilitätsdienstleister herausge-
arbeitet. Auch hat dieser Forschungsteil weniger die Analyse der Machtver-
hältnisse von Ladepunktbetreibern gegenüber Endverbraucherinnen und End-
verbrauchern zum Gegenstand, sondern behandelt im Kern die Feststellung 
fehlender Verhaltensspielräume von Ladepunktbetreibern gegenüber Mobili-
tätsdienstleistern (sog. E-Mobility-Provider, dazu unterer Absatz).

Diese Machtverhältnisse sind entscheidend für einen kartellrechtlichen An-
spruch auf Teilhabe an einem Ladepunktenetz oder Teilen hiervon gem. § 19 
Abs. 2 Nr. 4 GWB, welcher Gegenstand der dritten Forschungsfrage ist. Da-
bei ausgeklammert ist jedoch ein Zugangsanspruch der Endverbraucherinnen 
und Endverbraucher da dies bereits durch die Richtlinie 2014/94/EU abgesi-
chert ist (vgl. Art. 2 Nr. 7, wonach ein öffentlich zugänglicher Ladepunkt den 
nichtdiskriminierenden Zugang aller Nutzerinnen und Nutzer aus der Union 
voraussetzt). Vielmehr betrifft dieser Teil die Frage nach einem kartellrecht
lichen Anspruch von sog. E-Mobility-Providern (EMP). Diese sind oftmals 
dem Zugang zum Ladepunkt durch die Endverbraucherinnen und Endver-
braucher zwischengeschaltet und vermarkten Ladepunkte mittels Ladekarten 
und Smartphone-Apps. Hintergrund dieser Frage ist, dass das Bundeskartell-
amt im Vorfeld der Einleitung der Sektoruntersuchung zur Ladeinfrastruktur 
im Juli 2020 regelmäßig Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern sowie 
von Mobilitätsdienstleistern erhalten hat im Hinblick auf die Kompatibilität 
von Ladepunkten mit diesen und dem damit verbundenen Zugang zum Lade-
punktenetz eines Ladepunktbetreibers. Hierzu wurde die einschlägige Litera-
tur in Kommentaren, Handbüchern und Zeitschriften zum GWB sowie die 
gängige Rechtsprechung ausgewertet. Unmittelbar wurde die Anspruchs-
grundlage des § 19 Abs. 2 Nr. 4 GWB untersucht. Entscheidender Aspekt der 
Forschungsfrage ist die Duplizierbarkeit eines Ladepunktenetzes. Die Beant-
wortung dieser Frage erfordert eine Analyse in rechtlicher, wirtschaftlicher 
und tatsächlicher Hinsicht im Hinblick auf den Aufbau eines eigenen Lade-
punktenetzes sowie die Möglichkeit der Kooperation mit anderen Ladepunkt-
betreibern. Da jedoch auch der Frage nachgegangen muss, ob ein solcher An-
spruch auch ohne Marktbeherrschung eines Ladepunktbetreibers möglich ist, 
wurde auch die Anspruchsgrundlage gegen Unternehmen mit ggf. relativer 
Marktmacht gem. §§ 20 Abs. 1, 19 Abs. 2 Nr. 1 GWB analysiert. Die Kapitel 
der zweiten und dritten Forschungsfragen legen dabei den Schwerpunkt auf 
die juristische Bewertung, sodass ökonomische Analysen (s. dazu bereits den 
vorigen Absatz) ausgeklammert blieben und die Feststellungen zur Rentabili-
tät des Aufbaus einer Ladeinfrastruktur auf insbesondere privatem Grund abs-
trakt getroffen wurden.




